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Die Krise der Union in der Grafschaft Mark
in den ahren 1819

nıonsbegeisterung und Krise der Union

Die Krise der preußischen Unıion bereıits wenige Monate ach dem
Untonsaufruf VO September und der Feier des Reformationsjubilä-
urmns 21 (Oktober 1817 Ks WAar eine Krise, die auf eine allogemeıneUntonsbegetisterung folgte. Fur diese Begeisterung o1bt Ccs viele literarısche
Belege. SO beispielweise ber die Vereinigung der beiden märkı1-
schen Kırchen einer Gesamtsynode Hagen September 1817
un: ber dtie Eıinführung der Union Protokall berichtet:

‚„Diese atze SC der Vereinigungsurkunde| wurden nochmals Ver-

lesen, einzeln gene un Unterschrift aufgelept. Indem
aber die Glhlieder der evangelischen Gesammt-Synode herzutraten,
sanken s1e, VO Rührung durchdrungen un: überwältigt, einander

dtie Arme, jede T’rennung der Tiefe des Gefühls,
un: 'Ihränen Auge wurden die Unterschriften vollzogen.“Die Beteiligten ahnten cht, welche praktiıschen Schwierigkeiten die Ver-

ein1gung mit sıch bringen wurde. Diese un! nicht das FesthaltenAlthergebrachten sollten den nächsten Jahren notwendigenKlärungen, Kompromissen und einer Reduzierung des Unionspla-
NES tführen. Z xwvar verebbte diese Unionsbegeisterung auch ach 1818 und
1819 nıcht plötzlich, aber S1€e verband sıch 1U  e} Mit der notwendigenNäüchternheit un! dem Wıssen die Grenzen des Un onsprojektes.

Vorweg se1 schon die Frage gestellt: Wıe ist die Krise der Union
bewerten un einzuordnen”? Die Gegner der Union konnten diese Krise
als eine notwendige Folge der ihrer Meınung ach fehlenden 1 ehreinheit
verstehen, also als eine vorauszusehende Niederlage. Dem ist entgegen-zuhalten, die UnıiLon sehr wohl eine Lehreimnheit besessen un S1Ee auch
defintert hat. Kın Blıck auf den Unionsaufruf ze1gt Die Beseitigung der
Lehrdıifferenz den ersten Schwerpunkt dem Dokument. Es WT -
den Zzwel Aussagen gvemacht: S1ie CENTISprang 55  dem damalıgen unglückli-

I1 Neuser (Hgo.) Die Protokalle der lutherischen und reformierten (sesamts node
der (G-;ratschaft Mark un ihrer Nebenquartiere 034, Teil 1817, Münster 1997,458 (Veröffentlichungen der Lıstorischen Kommisston für Westfalen ALIVX zitiert:
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chen Sekten-Geiste““, und das Vereinigungswerk SO A dem FEınfluß
eines besseren Geistes, welcher das Außerwesentliche beseitigt, und dıe
Hauptsache Christentum, WOormn beide Confessionen eiIns sind, fest-
hält““ Stande gebracht werden.“ Beide Aussagen gehen verschiedene
Rıchtungen. I aut der ersten bewertet „besserer Geitst““ dıe alten
dıfferenzen als „außerwesentlich“; gement ist der (eist der Aufklärung,
vielleicht auch der Heıilıge Geitst. ach der anderen ist das beiden Kon-
fesstonen (semeinsame gemeint sind dıie soteriologischen un eth1-
schen Aussagen des Neuen LTLestaments dıe „Hauptsache Christen-
| c Die Abendmahlsdıtferenz als „außerwesentlich‘ bezeichnen,

CWagt; das eme1insame der Kontessionen als Hauptsache un! also
die Vereinigung Genügende anzusehen, eine konkrete, jedoch

die Gegner nıcht nachvollziehbare Grundsatzentscheidung. IBI westfaäli-
sche Provinzialsynode Lippstadt beschloß Anfang September 1819

„Die Reinheıt der evangelischen Lehre und dıie UVebereinstimmung
derselben wird überall vorausges EeLZtL,
die heilige Schrift als einzige Rıchtschnur derselben erkannt;
den bekannten Symbolen der evangelischen Kırche (luther1-

schen un! teformierten Bekenntnisses) weit gefolgt als
dieselben Irrthümer un! Mißbräuche andern och jetzt
bestehenden Kirchengemeinschaften gerichtet sind;

durch dieselben keiner Wahrheit widersprochen wird, dıe dıe
Kiırche ihren gottesdienstlichen Feiern, heiligen Handlungen
der auf andere Weise symbolısch ausspricht.‘“

Die Krise der Union kann sich auch auf hıturgisches Zuel, dıe einheitli-
che Form des (Gottesdienstes, beziehen. uch Anhänger des Unionsge-
dankens hatten VOT einer liturgischen VereintgungW: (so der verstorbe-

Hofprediger Sack 1812)°. Ebenso VO' einer Ver hne Be-
schlufß PINer S ynode abgeraten worden (Sack un Hansteın)>. Der König hat-

niıcht auf S1E gehört.
Es ware indessen falsch, dem König Konzeptionslosigkeit VOTZUWELI-

fen. Dies verbietet schon die Kabinettsordre VO September 1847, Al
VO gleichen Datum WIeE der Unionsaufruf. In verweist der König

auf die Genehmigungspflicht aller künftigen unterten Rıten und Bekennt-

Gesdyn 181/7, 482
Gesdyn 1819, 139 Die Synode schloß dıe Gemeinsamkeıit der Lehre also AuUSs dem
Schniftprinzip, Aaus den antıhäretischen Sätzen der reformierten un lutherischen
Bekenntnisse und AUSs dem Nıchtbestreiten der Wahrheıt, dıe sıch der kirchlichen

also, nıcht.
Praxıis gemäß den Bekenntnissen ausdruckt. UÜbiquität, Prädestination USW. zahlen

K Koerster, LDie Entstehung der Preußischen Landeskırche, 1’ Tübingen 1905 191 (z1.
tiert Koerster
Foerster 1; ID
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nisse un! auf eine kommende Generalsynode.“ Er wollte keinen Wıld-
wuchs.

Wıe aber ist annn der Unionsaufruf verstehen, WEnnn auf eigentli-
che Durchführungsbestimmungen verzichtet? Vergleich mit der

erfolgten Nassautschen Uni1on laßt dıe Kıgenart der preußischen
Union hervortreten. In Nassau atte August 1817 eine Generalsynode
die UniLon beschlossen, der dıe notwendigen Ausführungsverordnungen
folgten. Die Nassauische Union also eine durch Kırche un: Synode
geordnete Union, enn ıng kırchlicher Beschluß VOTrAaus Dieser
legte etaıl die Eıinzelheiten fest un! verbindlich beschlossen
worden. Der Unionsaufruf des Königs betonte hingegen die „Freiheıit““
der Überzeugung, das heißt die Freiwilligkeit der Vereinigung:; s1e sollte
Ahre Wurzeln un Lebenskräfte“‘ ‚am der e1it der Herzen““ haben.‘
Freiwilligkeit bedeutet, dıe preußische Union als Prozeß gedacht
WAar, der sıch allmählich der auch schnell vollzog. Im Vertrauen auf den
Unionsenthusitasmus wurde schneller Fortschritt erwartet. ber diese
Erwartung erfüllte sıch nıiıcht Die Union sollte Zunäachst ausdrücklich
„getstlicher Vorgang sein und erst annn auch ein solcher der „außeren
Form'  c Ks also kurzer oder langer Prozeß der Vereinigung CT-—

warten we1l diese Vereinigung auf Überzeugung un: Freiwilligkeit, nıcht
auf Zwang beruhte. Im (sutachten den König VO Aprıl 1818
Oommt Minister VO tenstein auf dtie „bisherigen Unterscheidungsleh-
Ten der Confessionen“‘ sprechen, auf dıe Unionsgegner siıch beriefen.
Dagegen sSEe1 durch landesherrliche Ver nıchts auszutichten,
se1 ‚vielmehr alles der Zeit, der Wırkung des Beyspiels und zweckmalßiger
Belehrung durch ede un:! Schrift, un den Arbeiten un! Einflüssen der
Synoden““ anheimzu eben.®

Auf die Freiwilligkeit haben eme1inden und Finzelpersonen sich wWwW1iE-
derholt mit Erfolg berufen? un damıt auf die Durchsetzung der Union
A4aUus Überzeugung. Nıcht dıe Krisen der dtie langsame Konkretisterung
der Union verstießen SCHCH den Unionsaufruf, sondern der Agenden-
streit, dem der Kön1g seine lıturgischen Ideen mit (GGewalt durchsetzen
wollte. Dem entspricht, der Unionsaufruf erst ZU: Schluß die
Durchführung der Unıiton behandelt, dtie ‚„„der weisen Leitung der Konst-
storien, dem trommen Eıfer der Getistlichen und ıhrer Synoden über-
lassen““ wurde; dıe Gemeinden wuürden ‚‚dem SCIN folgen““. Die verbindli-

Gesdyn 181 / 484
GesSyn 1817, 4823
GesSyn 181 87
Gesdyn 1818, 101 (Bochum Berutun auf den Unionsaufruf), 110 (Wellingho-
Unitonsaufruf in Wetter
fen), 151 133 141 (Lippstadt), 383, Gesdyn 1819, 342, SET7 2872 (Berufung auf den
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che Ordnung wurde also nachgeordnet un! blieb unbestimmt. Idiese Un-
bestimmtheit einer Staatskirche siıcherlich ein oroßes Wagnis un
poltisch unklug. ber die Freiwilligkeit un die innere kzep sollten
den orrang haben. 1 Iie Krise gehörte Konzept, WEn S1Ee auch
nıcht dieser Staärke wurde. Der Unitonsenthustiasmus schien al-
le Hındernisse überwinden. Die Krise spricht jedenfalls nıcht
dıie preußische Union; s1e gehört ZU! Unionsprozelß.

Dem entspricht, erlın sehr wohl Pläne die praktische
Durchführung der Union gab Der Kön1g hatte der Kabinettsordre
VO! 27.: September 18170 WIE erwähnt, eine Generalsynode angekün-
d1gt 10 Im Frühjahr 1818 rechnete auch Kultusminister VO Altenstein
mit Provinzialsynoden un! abschließend mit einer Generalsynode

18211 Die Letztgenannte soilte ber die gesammelten Erfahrungen
und die Form der Vereinigung entscheiden. Die Union hätte demnach
vier ach ihrer Fiınführung eine feste (Gestalt gewinnen sollen.
Doch fanden 1818 un 1819 Provinzialsynoden ‘5 aber die Ge-
neralsynode folgte nıcht. ach der Abhaltung der Provinzialsynoden

die sogenannte Reaktion Deutschland IB Karlsbader Be-
schlüsse VO September 1819 verboten alle demokratischen Neue-

Faı ihnen zahlten auch Synoden, die zudem den muittel- und
Ostdeutschen Provinzen Preußens bhıs nıe gegeben atte.

Feinde einer Beschränkung des fürstlıchen Absolutismus durch Kon-
stitutionaliısmus und emokratie konnten sıch bestärkt sehen durch die
Vo auf der westfälischen Provinzialsynode Lippstadt 1819
ıhrem Urteil Die Synode anderte eigenmächtig die vorgegebenen Ver-
handlungsthemen, indem Ss1e auch eigene Entwürfe erarbeitete.!* Der
Ausfall der geplanten Generalsynode 1821 dann schwerer uck-
schlag die Union un! hemmte dıe anfängliche Konzeption einer fort-
schreitenden Entwicklung der Uni0n.

och der Gedanke eines wachsenden Prozesses niıcht aufgege-
ben. sondern dieser Prozeß verlangsamte bzw. verlängerte sıch lediglich.
Miıt der preußischen Generalsynode 1846 wurde ein Anlauf unter-
NOININCI, die UniLon Preußen einheıitlich ordnen. Die gefalsten Be-
schlüsse bestätigen dies Ihre Ergebnisse wurden aber VO'  > Kön1g Fried-
rich Wılhelm weder akzeptiert och ratıfiziert. Wıeder erltt die Union
einen Rückschlag. och wurde Jahre 1855 der Praäambel Rhe1t-
nısch-Westfälischen Kırchenordnung die Union lehrmäßig definiert un!

1() GesdSyn 1817, 484

Ster 26-
Gesdyn 181 9 9 (sutachten Altensteins den Könıg VO! Aprıl 1818; vgl Foer-

S, GesSyn 1819,
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ıhr Kıiırchesein bestätigt. In den Jahren 1873 un 1876 wurden die presby-
tertal-synodale r  ung auf die östlıchen Proviınzen Preußens DC-
dehnt und das synodale and gestärkt, das die utherischen un refor-
mMierten Gemeinden zusammenhıtelt. IBIGC Union auch gestärkt Aaus
den Turbulenzen ach dem Ersten Weltkrieg (1919) hervor S1e über-
stand dıe Propagierun einer deutschen Einheitskirche durch die Deut-
schen Christen 34) und die Versuche ihrer Auflösung durch das
konfessionelle Luthertum Die Bereinigung der konfessionellen
Lehrdifferenzen durch dıe Leuenberger Konkordie (1973) bedeutete
die Unionskirchen den Abschluß der Diskussion das Verständnis der
nNıoON

Wenn die preußische Union lange Entwicklung urchmachte
bedeutete dties nıcht ihre Schwäche der Versagen die fortschreitende
Entwicklung gehörte ihrem onzept Krisen sind prinzıpieli als
Teıl des Klärungs un Durchsetzungsprozesses verstehen

I1 Die Hındernisse bn PfraxXı dıe Unıon
in der Grafschaft Mark 818/19

Der Abendmahlsrıtus

Dıie preulßische Unıion gemal dem Untionsaufruf VO Septem-
ber 181 / auch liturgische Union: S1E sollte auch 55 Verei
der außern Form  CC SE CS sollte „„das Außere AUS dem Inneren“‘ hertvor-
gehen.13 In der Kabinettsordre den Innenminister VO gleichen {

rach der K ön1g VO einer Vereinigung 595  ZU einerle1 Bekenntnis und
Rıtus““ 14 Es multe also OnNseNs zwischen lutherischem un! rtefor-

Abendmahlsritus gefunden werden
Die roklamıierte Frerwilligkeit un: der Zeitdruck führten beim

Abendmahlsritus einem Wildwuchs den Gemeinden, den der KOön1ig
und das Mintisterium Iro  S allen Bemühens Sp ater nicht wieder beseitigen
konnten. Daran zunächst die Ratlosigkeit un der Zeitmangel ı Ber-

schuld, spater der Wegfall der Generalsynode.

Gesdyn 1817 484
GesSyn 1817, 483
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Die Suche ach einem unterten Abendmahlsrıitus erlin

Die Ratlosigkeit wurde bereits Frühjahr 1817 aufgedeckt, als der KO-
und das Ministeritum des Innern vergeblich einen einheitlichen

Abendmahlsrıitus das Reformationsfest 1817 suchten. Der König hat-
der Kabinettsordre VO 21 Aprıl 1817 Innenminister VO

Schuckmann ein Zarkularschreiben Zum Reformationsjubiläum
21 (OOktober verlangt, welchem Predigten hne Polemik die AN-
deren Konfessionen un allein der Gebrauch des Konfesstionsnamens
‚„CVan ISC CC den (GGemeinden nahegelegt werden sollten. Der ntwurf
der Kabinettsordre bewelist, der König damals schon einen unler-
ten Abendmahlsritus gedacht hat, ennn fahrt fort:

5y  Die Vereinigung beyder Confesstonen der evangelischen Kirche,
ist oft als wünschenswerth ausgesprochen; würdiger könnte das
Säcularfest der Reformatiıon nıcht begangen; ber der Zeıle
VO!  $ remder Hand:]| gefeiert werden, als durch diese Vereinigung.
Die Lehre VO': Abendmahl ist 6S fast alleın, WAas beyde Con-
fessitonen9 tod und Oblaten sind dıe außeren Untersche1t-
dungs-Zeichen. Wiäre CS, hne Gewissenszwang, möglıch, Brod
und Oblaten bey der eyer des Abendmahls beiden Kirchen
evangelischer Confess1ion, übereinstimmenden Einsetzun
IT  $ auszutheien, ware die Vereinigung vielleicht bewürkt:;
ob und wIie dıes auszuführen SCYN möchte, darüber Ich
Gutachten bey Einreich des erwähnten Circulars
Potsdam den en Aprıl

Der Abschnuitt ber den Unionsritus ist VO temder Hand durchstrichen
worden, wahrscheinlich aber CrSt, als die Kabinettsordre Vorlage des Tir-
kularschreibens VO Juni 1817 wurde, dem der Abschnitt nıcht
enthalten ist.!16 Der Umstand, Sack un! Hansteıin des Kön1gs Frage
15 (GStA erlın 221 Nr. 13v.

Gesdyn 1817, {f. Foerster, 1, 270 druckt eiINen abweichenden Wortlaut der Kabı-
nettsordre ab, die schon auf den März datıert und dıie endet: „Die Vereinigung
beider Kontessionen der evangelischen Kırche ist oft als wuüunschenswert ausSsgeSDIO-
chen; würdıger könnte das Sakularfest der Reformation niıcht gefeiert werden, als
durch diese Vereinigung. Die beikommende Predigt des Probstes Hanstein ıbt
VO!  - CUCIMN Veranlassung, darauf zurückzukommen, un Ich beauftrage S1e daher hier-
durch, VO!  - ihm und dem Bischof Sack, der selbst diesen Wunsch in wner (0)9! ıhm her-
ausgegebenen Schrift geaäußert hat, Vorschläge erfordern, WIEC dAte Veremigung be1-
der L schr wenig abweichenden evangelischen Kontessionen ecichtesten und
zweckmäß:; ten Z} bewirken sSC1n moöchte. Ich e ese Vorschläge sobald als
möglıch.“ Text ist ber CinEe Kombination AU ZWE1 Kabinettsordren: der 'stTE
Satz Aaus der Kabinettsordre VO: zr Aprıl, der durchgestrichene Abschnuitt
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ach dem Abendmahlsrıitus beantworteten spricht sSie den vol-
len ortlaut gesehen hatten. In jedem beweist der gestrichene Wort-
laut, den König die Frage des unlerten Abendmahlsrıitus schon früh
CWI  e Er schlägt VOT, dıe biblıischen Fınsetzungsworte be1 der
eier gesprochen und sodann den Kommuntkanten auf einemMm eller ()b-
laten und Brot Auswahl angeboten werden auf diese Weise SC1 S
einheitliche Fetier möglıch ] dieser Rıtus zwischen Lutheranern und
Reformierten 1816 dıe Gesamtsynode Hagen 181 / VeTLI-
einbart worden 1/ |DIS] Kön1g atte S1E Februar 1817 genehmigt,!®
nachdem Innenminister VO Schuckmann den Kön1g 15 Febru-

181 / darüber unterrichtet hatte.!? Die Anregung kam also AUS der
Grafschaft Mark.

[ )das VO  - Sack und Hansteıin daraufhin erstellte CSutachten VO
21 Maı 181 / erklärt ZuUum Abendmahlsritus

‚Auch sehen keinen Ausweg, beide (semeinen (SC dıie
Dom- un die Petrigemeinde) ehe S1E selbst verlangen
einerle1 Rıtus zumal be1 der Fetier des heiligen Abendmahls VeL-

werden können da die Petr1 (Gseme1ine wenigstens dem
orößten nach, nıcht den Gebrauch des Brotbrechens
gCcn die Domgemeine aber allgemeın den Gebrauch der
Oblaten pro tesueren wıird Kıne Anmuthung, sıch diesem
Stücke einen gleichen Rıtus gefallen lassen würde angesehen
werden als sollten dıe Lutheraner reformirt, der dıie Reformirten
lutherisch werden welcher Argwohn auf alle verhüten 1ST,
da die allergrößten Unruhen veranlassen dürfte Wenn aber auf
dem Communiontisch eller MmMi1t rod und Zzweiter MIt
Oblate aufgesetzt wurde und den Communtikanten freigelassen
würde, ob S1C dieses der sıch dargereicht wünschen, WUrLr-
de dies der Wuürde und FEiınftalt dieser heiligen Handlung
SCYN, un dıe Andacht der Communtikanten nicht allein ohnfehl-
bar STOren sondern auch be1 dem Mahl der L4iebe un: des Frie-

lassen.““
ens das Zeichen der Unübereinstimmung Glauben ortdauern

„Endlıch ıist unser Wunsch, die Prediger der LDom- un
der Petr1-(Gemelne keıin Bedenken haben>und siıch darüber
ver elmgten dem Sakular-Feste der Reformation be1 dem

un das Datum sind lassen, und die nachfolgende Kabinettsordre „Berlın den
Iten May 1817° (GStÄ erlin Nr. 141) (beginnend mIL , ‚Dıie beikommen-
de Predigt” USW.) 1STt angehängt.17 (FESDY 1817,
Gesdyn 1817
Gesdyn 1817,
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CMn Abendmahle gemeinschaftlich administriren, dergestalt,
1ten Tage ach geendigtem (sottesdienste der Oom-Gemeine

das Abendmahl ach rteformırtem Rıtus gefeiert werde, un einer
der Domprediger das tod breche, ein Geitistlicher der Petri-Ge-
me1ine aber den Kelch darreiche  ' da sdann ten Tage be1 der
Communion ach utherischem Rıtus der Geistliche der Petri-Ge-
meine die Oblate, einer der Domprediger aber, den Kelch arrei-
che.“20

Der FKiınheitsritus dererwıird also VO  ®} Sack un Hanstein verworten
und die Interzelebration der rteformierten un utherischen Pfarrer
beiden Kırchen VOILSESC

ach der Erstellung dieses Gutachtens ruhte die näachsten Monate
die Frage ach einem unterten Abendmahlsritus. Es wıird erlın
schen bekannt geworden se1n, die Lutheraner un Reformierten
der sich Maı 1817 auf einen anderen Rıtus die (Gesamt-
synode geeinigt hatten: Oblaten werden gebrochen und alle
ausgeteilt und dıe Finsetzungsworte gesprochen.“‘ Auf den „Hagener
Rıtus““ wird unftfen YENAUCK eingegangen werden.

Das Zarkularschreiben des Innenmintisteritums
ZU einheitlichen Abendmahlsrıtus VO' Oktober 1817

Ks blieb Berlın nıcht be1 bloßen Überlegungen. Vielmehr legte das In-
nenmIiNISteriumM dem Datum des Oktober 181 7/ einen praktischen
Vorschlag den Rıtus be1 untierten Abendmahlsfetiern VOTL, der dıe
Konsistorien der preußischen Provinzen gesandt wurde. Kr atte
folgenden Wortlaut:

[ Jas Konstistoritum So. ‚, VOIl dem vorgeschlagenen gemeinschaftli-
chen Rıtus das Ministertum des Inneren Anzeige machen, da-
mMit das Weitere verordnet werden kann Die gesammte Geisthich-
keıt der Köntiglichen Residenz erlın VO'  - beiden evangelischen
Contessionen hat siıch nıcht Kıner Synode vereinigt, SOM-
dern auch beschlossen, en des Monats einer der hiesigen
utherischen Kırchen das Abendmahl geniessen und dabe!1 den

der bisherigen teformirten Kırche übliıchen Rıtus des Brotbre-
chens beobachten, das ungesauerte tod aber und den Kelch
mit den Worten darzureichen: Christus, Uu1lser Herr. sprach:

Nehmet un das ist men Leıib. der peIgE, PCIDC un!
weiıter.

71
GStA Berlın FA  — Nr. 33r und 34r
Gesdyn 1817,
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Christus, Herr. sprach Nehmet un trinket
un: weiıter.

Veber diese Verabredung hat des KÖön1gs Majestät der hiesigen
Geistlichkeit auf die davon gyemachte Anzeıige höchst Ihre voll-
kommene Bılliıgung und besonderes Wohlgefallen erkennen g-
ben lassen.“‘ 22

Es wurde hier erstmals eine konkrete Form die einheitlichen Abend-
mahls feiern Reformationsfest vorgelegt, die den märkıschen (semein-
den el Verwirrung atte CrSParch können, WEeEINN das Schreiben des
Ministeriums S1Ee weıtergegeben worden ware.

] dies ist aber nicht geschehen. In dem Zsarkularschreiben VO ( Ik-
tober wird 7Zzuerst dıe Bekanntgabe des Unionsaufrufs des KÖön1gs VO:

September angeordnet. Alle Konstistorien erhielten dazu 400 Exem-
plare, die dıie Superintendenten verteilen un den Amtsblättern

veröffentlichen selien.? Dıie Sepatratdrucke werden auf diese We1ise
rechtzeitig dıe Hände der Gemeinden gekommen se1n. Denn das Kon-
sistorıum unster veröftentlichte den Unionsaufruf unter dem Datum
des Oktober den Amtsblättern Miınden und Arnsberg, atte also

erschıien derdiesem Zeıiıtpunkt den Text den Händen Aller
Unionsaufruf un das Begleitschreiben VO Oktober den Amts-
blättern erst der Ausgabe VO bzw. November 1817.24 Der Pfar-
TEr VO'! Wellinghofen behauptete jedoch anuar 1818, schon VOTLr
dem Reformationstag den Händen gehabt haben.? Daneben atte
ein Bekanntwerden NuUur och durch eine Berliner Zeitung erfolgen kkön-
HNE  S Der Unionsaufruftf erschien auch (OOktober der Vossischen,
Haude- un Spenerischen Zeitung.“ Ss1E Westfalen gelesen wurden,
ist aber bezweifeln, und WECNN. dann sicherlich vereinzelt.

WDas Zarkularschreiben VO Oktober enthielt, wIie erwähnt, auch
den unterten Abendmahlsritus das Reformationsfest. Das Konststor1-

hat ıhn ach Lage der Quellen niıcht weıtergegeben.“‘ Als tund ist
vermuten! Auf der agener Gesamtsynode VO 1618 Septemberwurde eben dieser vorgeschlagene Berliner Rıtus verwandt. DDer „Hage-
Gesdyn 181 7) 486
Gesdyn 1817, 485

25 GesSyn 1817, 48  5 48 /
GesdSyn 181 8’ 110.

Wendland, Di1te Reformationsfeiern erln und Brandenburg, JBrKG 1 $ 1917
Hr. Kylert, Charakter-ZügeChristus, unser Herr, sprach: Nehmet hin und trinket perge  und so weiter.  Ueber diese Verabredung hat des Königs Majestät der hiesigen  Geistlichkeit auf die davon gemachte Anzeige höchst Ihre voll-  kommene Billigung und besonderes Wohlgefallen zu erkennen ge-  ben lassen.“ 22  Es wurde hier erstmals eine konkrete Form für die einheitlichen Abend-  mahlsfeiern am Reformationsfest vorgelegt, die den märkischen Gemein-  den viel Verwirrung hätte ersparen können, wenn das Schreiben des  Ministeriums an sie weitergegeben worden wäre.  Dies ist aber nicht geschehen. In dem Zirkularschreiben vom 8. Ok-  tober wird zuerst die Bekanntgabe des Unionsaufrufs des Königs vom  27. September angeordnet. Alle Konsistorien erhielten dazu 400 Exem-  plare, die an die Superintendenten zu verteilen und in den Amtsblättern  zu veröffentlichen seien.? Die Separatdrucke werden auf diese Weise  rechtzeitig in die Hände.der Gemeinden gekommen sein. Denn das Kon-  sistorium in Münster veröffentlichte den Unionsaufruf unter dem Datum  des 17. Oktober in den Amtsblättern Minden und Arnsberg, hatte also zu  erschien der  diesem Zeitpunkt den Text in den Händen. Allerdi  Unionsaufruf und das Begleitschreiben vom 17. Oktober in den Amts-  blättern erst in der Ausgabe vom 3. bzw. 5. November 1817.?* Der Pfar-  rer von Wellinghofen behauptete jedoch am 6. Januar 1818, es schon vor  dem Reformationstag in den Händen gehabt zu haben.?> Daneben hätte  ein Bekanntwerden nur noch durch eine Berliner Zeitung erfolgen kön-  nen. Der Unionsaufruf erschien auch am 9. Oktober in der Vossischen,  Haude- und Spenerischen Zeitung.? Ob sie in Westfalen gelesen wurden,  ist aber zu bezweifeln, und wenn, dann sicherlich nur vereinzelt.  Das Zirkularschreiben vom 8. Oktober enthielt, wie erwähnt, auch  den unierten Abendmahlsritus für das Reformationsfest. Das Konsistori-  um hat ihn nach Lage der Quellen nicht weitergegeben.?! Als Grund ist  zu vermuten: Auf der Hagener Gesamtsynode vom 16.—18. September  wurde eben dieser vorgeschlagene Berliner Ritus verwandt. Der „Hage-  22  z  GesSyn 1817, 486.  24  GesSyn 1817, 485 f.  z  GesSyn 1817, 482, 487.  26  GesSyn 1818, 110.  W. Wendland, Die Reformationsfeiern in Berlin und Brandenburg, JBrKG 15, 1917,  66. R. Fr. Eylert, Charakter-Züge ... Friedrich Wilhelm I1I., Teil 3,2, Magdeburg 1846,  27  Im Rheinland muß er bekanntgemacht worden sein, wie das Protokoll der Kreissyn-  ode An der Agger zeigt; H. Kelm, Fr. Rau (Hgg.), Die Protokolle der Tagungen der  Kreissynode An der Agger von 1817 bis 1849, Düsseldorf 1970, 66 (SVRKG 36).  479Friedrich Wilhelm HL Teıl Magdeburg 1846,

Im Rheinland muß bekanntgemacht worden se1n, WIE das Protokall der Kreissyn-ode A: der Agger zeigt; H Kelm, Fr. Rau H Die Protokalle der Tagungen der
Kreissynode An der Agger VO  —_ 1817 bis 1849 Düsseldort 1970, (SVRKG 36)
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ner Rıtus un! der DNECENNECIN ihn „erste Berliner Rıtus““ waren iden-
sch Hr bereits der Mark praktiziert worden daher konnte die Be-
kanntgabe Westfalen unterbleiben Es konnten aber auch Konstisto-

Jetzt schon Vorbehalte dıie Verwendung des Hagener Rıtus
den (semeinden bestanden haben och ist

Fs muß nochmals betont werden Die Verfügung VO' kto-
ber 1817 n den (Gemeinden Hılftfe SCWESCH un hätte den unten

geschilderten Wıldwuchs begrenzt, zumal der beschriebene Rıtus
des KöÖön1gs Wohlgefallen gefunden atte Doch wurde offensichtliıch
niıcht bekannt gemacht

Der endgültige Berliner Rıtus

ner Rıtus““ erheblich In der Ver
Der Berliner Vorschlag unterschied sıch VO dem Berli-

VO Oktober werden dre1i
Merkmale angegeben teformiertes Brotbrechen „Uungesauertes
Brot, also Oblaten die Kınsetzungsworte der rteferierenden Form
„Jesus Christus sprach‘“ der spricht““ mit nachfolgendem Wortlaut Aus
Matthäus der den Parallelen Damit das teformierte Brotbrechen
vorgeschlagen, die Kınsetzungsworte ach utherischer Form (denn die
Reformierten verwandten gemäl; der Kurpfälzischen Kırchenordnung
VO 15623 die Abendmahlsformel Korinther ‚Das Brot, das
brechen“‘ USW.) un! Oblaten ach utherischem Rıtus die gebrochen
werden sollten

Nun teilte aber das Ministertum den Konstistorien Oktober
nıcht den erlin Oktober geübten Abendmahlisritus SON-
dern ein! Vorform, die sıch nıcht durchgesetzt hatte Wıiıe Cs den Konst-
STOTIEN zutreffend mitteillte ist der „EKSTE Berliner Rıtus““ dıie VO den Ber-
lıner eistlichen Oktober aNSCNOMUNCHNEC Form SCWESCH Folgen-
des atte sich diesem Zeitpunkt erelgnet: UDer utherische Oberkonst-
storlalrat Hansteın Probst f Detr1i und Referent Miıntisteritum hat-

Vortrag Oktober einen Untonsritus vorgeschlagen
dessen wesentliche Stücke waren

dıe Consekration dem Gebete des Herrn un! V ortrag
der FKınsetzungsworte ‚in Ansehung der Consekration 1St dre1-
erle1 üubliıch namlıch Segnung des Brotes un: Weines durch das
Zeichen des Kreuzes Berührung der Erhebung der Patene und

sauertem Brot““ VO! den (Geistliıchen
Fınige Autoren nehmen all, erlın SC1 (Iktober das Abendmahl mit y UNSC-
äum un Kırchenunion, Die (zesC

feiert worden. Wappler, Reformationsjubi-
iıchte der EKU, 1’ u H.A& Die erli-

11CT Geitstliıchen und dıe Union VO  - 181 / ‚ JBrKG 5 ’ 1985,
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des Kelches be1 dem Sprechen der Fınsetzungsworte der das
bloße Sprechen auch Absıngen dieser sakramentlıchen Worte oh-

Berührung der Erhebung der heiligen (Geräthe und ohne den
Gebrauch des Kreuzes Es scheint die mittlere VOrZUgsSWEISC
Empfehlung verdienen namlıch das Berühren der heiligen Ge-
räthe waäahrend der Sacramentsworte CC

VOT der Austheilung
der VOLr der Consekration das Lied Christe du Lamm (so0t-
tes!““ [referterende Form der Kinsetzungsworte| 55°  Beı der
Austheiulung des Brotes wurden uns des ungesauerten Brotes
bedienen welches gebrochen der Stiftung angemessen“

Der Kön1g habe un Bischof Sack den Auftrag gegeben
orschläge thun itte den Auftrag, ber diese

Ver dem KOön1g uUunNseTENN Herrn Bericht erstatten dür-
fen un auf diese dem königlichen Herzen C1in! überaus
orolße Freude [zu] bereiten C

e Versammlung billıgte Hansteins Vorschlag 30) Dieser atte seinem

„Vortrag erwähnt, Sack krank sel, Was Konsequenz atte
der Vorschlag allein Von Stammte. Dies erklärt die utherische Form
des Unionsritus. Den Reformtierten das Weglassen der Konse-
kration un dıe UÜbernahme des Brotbrechens zugestanden. Ministe-
ralschreiben VO Oktober wurde Hansteıns, VO  - den Getistlichen ak-
zepuerte Form als Vorschlag weıtergegeben jedoch hne die Ausführun
SCH ber die Konsekration un den Gesang In dieser Form erreichte der
Unitonsritus das Konsistorium unster niıcht aber dıe emeinden

Hansteins Vorschlag der des KÖön1gs Z/ustimmung gefunden atte
muß jedoch auf Wıderstand gestoßen SE Kıs berieten sıch die Pröbste
VO!  — St. Petr1 und St Nıiıcolat, Hanstein und Rıbbeck, berkonsisto-
alrat Hecker und Domprediger und Oberkonsistorialrat Stosch
VO: ihnen Stosch retformiert Das Ergebnis autete

ABS ist verabredet, der ursprünglichen Stiftung gemäl dabe1 das
Brot un! das Brechen desselben bisher der rteformierten
Kırche Sıitte beizubehalten aber Annäherung den
Rıtus der utherischen Kırche diesem Brot runde Form, die
der bisherigen Oblate geben un durch ZWe1 Einschnuitte

29 Ireneon. Kıne der evangcelischen Kirchenvereinigung gewidmete Zeıtschrift, Heft 1'3
1821 21
Foerster 1, I9
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Form eines Kreuzes das Brechen jedesmal vier gleiche Stück-
chen erleichtern.“‘ 51

Hanstein hatte das „ungesauerte Brot“‘ also niıcht durchsetzen können.
spricht die VO  $ Schleiermacher, Rıbbeck und ansteln unter-

zeichnete ‚„‚Amtlıche Erklärung der Berliner Synode ber die i C-
tober VO haltende Abendmahls-Feier““ VO AFiner Form,
welcher keiner VO  — beiden Theilen Anstoß( nehmen könnte““, „eine[r
Form welche beiden Bekenntnissen gemeln SCYN konnte“‘‘.“2 Wesent-
lıch seien die bıblıschen Worte. ‚„Alles übrige, wie das gesegnNete Brod,
welches freilich, WEnnn die Worte hristi gesprochen werden, auch ıhnen

gebrochen werden muß gestaltet 1ST.  5 ob sıch mehr dem g_
wöhnlichen Brod der reformierten Kırche. der den Oblaten der uther1-
schen nähert, auch ob und wlie dıie Finsegnung bemerklich gemacht

erscheint uns schon jetzt als völlig gleichgültig.“> er „NCUC Rıtus““
bedeute aber keine ITrennung VO! den alten reformierten der luther1-
schen Gemeinschaften.“*

Der endgültige Berliner Rıtus atte als Merkmale dıe biblischen
FEinsetzungsworte, das Brotbrechen, SOWIeE Weilßbrotscheiben
der Form.> Das Innenmintisteritum versuchte och Oktober, die-
SE  - Rıtus verbindlıch machen, wIeE eine Anweisung der Regierung
Merseburg dıe eme1inden zeipt.? uch die Amthlıche
erst Oktober heraus und Ikonnte also Westfalen auch erst ach
dem Reformationstest bekannt werden.

Dieser endgültige Berliıner Rıtus übrigens mMit dem Rıtus der Nas-
sautischen Union fast iıdentisch. Wahrscheinlich STAMMLT die Idee aus Nas-
Sau, ennn (OOktober übersandte der dortige Generalsuperintendent
eißbrot runder Form ach Berlin allerdings mMit aufgeklebter bla-
te.>/ IB Erkenntnis, König und Minıistertum der Frage des
Abendmahlsrıtus auf Anregungen AA der Mark und Nassau reagtler-

muß eher positiv gewertet werden.

Foerster 1’ 281; Kabinettsordre des K Ön19s VO! (Iktober 1817
Chr. Schreiber (Hg.) Allgemeine Chronık der drıitten Jubel-Feier der deutschen V Aanl-

gelıschen Kiırche. Im Jahr I617. KErfurt un! Gotha, 1819 6 > (zit. Schreiber).
Schreiber
Schreiber

25 Schreiber „Das Brod, das Z erlın und Potsdam, un! anderen Urten, A diesem
gemeinschaftlichen Abendmahl SCHOTMINCN wurde, bestand Adus runden, dünnen, ohn-
gefäahr Zl LDurchmesser haltendem, un! 1/ Zoll diıcken Scheiben Weılsbrod,
welche IC1 1 heıle gebrochen wurden  c

20 Zum Wortlaut Kam INAN, |DITS Kınführung der Berliner Agende Westfalen,
11
Bieleteld 1991, 119 (Beiträge ZUT Westfähschen Kırchengeschichte (Zit. Kamp-
Koerster 1’ 281, Anm.
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Unterschiedliche Rıten der Grafschaft Mark

In Westfalen bıldeten sıch dre1 unilerte Abendmahlsformen heraus. Die
eine der Hagener Rıtus Bekanntlıch auf der ersten Gesamtsyn-
ode Hagen September 1817 auch das Abendmahl gemeinsam
gefeiert worden.“® Schon das Datum zeigt, dıie Märker eine „Union
VOrFr der Union  CC veranstalteten, näamlıch VOTL dem Unionsaufruf des K -

un VOTLT dem Reformationsjubiläum. Früh CNUg, namlıch
Maı 1817/, hatten sich wIie erwähnt Lutheraner und Reformtierte auf

einen Abendmahlsritus diese eler geeinigt. Hr hatte ebenfalls dre1
Merkmale: Die Einsetzungsworte, „„‚nach dem Rıtus der lutherischen
Kıiırche ungesauertes Brot““ und das Brotbrechen ach retormtertem
Brauch.? Es wurden also abweichend VO' Berliner Rıtus (O)blaten
verwandt.

er zweılte WATLr der Münstersche Rıtus Maı 1818 berichtete
das Konstistorium, se1it der Gründung der (Gemeinden Paderborn (1 804)
un! unster (1 810) seien den Gemeindegliedern dort beiım Abendmahl
gleichzeitig gebrochenes Brot und Hostien angeboten worden.* So ent-
stand hıer kein dritter untierter Rıtus neben dem utherischen und refor-
mierten, sondern beide WAarei kombintert. Allerdings wurde Münster
zuerst das Abendmahl ach reformtıiertem Rıtus angeboten un dann erst
ach lutherischem.“! dieser Rıtus Frühijahr 181 / erlin nıcht
ZUm I ragen gekommen W: wurde bereits berichtet. 1819
die 7zwischen Brot un! Oblate aufgegeben und ZU1i11 Rıtus des Brot-brechens übergegangen worden.?

Der drıtte WAr der Unnaer Rıtus In Unna hatten Br
ber 1817, also och VOT den Jubiläumsfetierlichkeiten, utherische un r_

formiterte Pfarrer voller Begeisterung dıe UnıiLon siıch versammelt und
beschlossen, eine besondere Oblate backen lassen, die mehr Dicke
und Groöße haben sollte, s1e gebrochen werden konnte.® SO WUFr-
den be1i den gemeinsamen lutherisch-reformierten Abendmahlsfeiern
Kamen. Unna, Wetter, Schwelm, Breckerfeld und Lüdenscheid orößere
Oblaten verwandt un: gebrochen, ebenso be1 CIMSECN lutherischen
Abendmahlsfeiern.+* Der „Unnaer Rıtus““ unterschied sıch also VO! Ha-
FCNCL Rıtus durch dıe Groöße der Oblaten

Gesdyn 1817, 453
Gesdyn 1817, 209

41
GesS 1817, 601
Gesdyn 1817 548
Vgl. Gesdyn 1819, 29
GesdSyn 181 8’ 103
GesSyn 1817, 593 f’ 598
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arrer T'rippler aus Unna hatte beim Konstistorium Genehmz1-
dieser Anderung ersucht. Doch lehnte dieses Novem-

ber 1817 ab; die euerung CILCOC Anstoß uch der Hagener Rıtus sSE1 für
die (Gemeiunden nıcht genehmigt 55 diese Form, der nıcht viel mehr
die allgemeıne fü  ng des Brodtes STATit der Hostie aNSE-
messensten SCY ist eben och dıe CC 45

[ Das Konsistorium verbot Dezember 1817 generell dıie
Rıten“®, kam aber Mit diesem Verbot spat. Es wurde eut-

lıch der Berliner Rıtus Preußen verbindlıch werden sollte.
tenstein empfahl dem König Aprıl 1818, den Berliner Rıtus
anzuordnen.“'

er Streit den Abendmahlsrıitus der Mark

Das Konsistorium atte Oktober 1817 gemeinsamen bend-
mahlsfeiern Orten mit utherischen un rteformiterten Gemeinden
Reformationsjubiläum auf erufen, ohne dabe1 auf den Rıtus e1n7zWhen.“® Die Berichte zeigen, welchen Gemeinden ach reformiertem, U-

therischen der ach dem Hagener Rıtus gefeiert worden war.?? Es ONN-
nıcht ausbleiben, ber den unterten Rıtus Streit ausbrach. Folgende

Fälle wurden bekannt:

a. Hamm
Die Stadt damals überwie en! rteformiert. {|Jort verstand
„ungesauertem Brot““ Weißbrot>“ un! feierte das Abendmahl be1 der e

Gesdyn 1817, 608. Fın wiederum anderer KRıtus mul Reformationstest Bochum
verwandt worden SC1N; (Gesdyn 181/,; 5806, 607 Doch tehlen YCNAUC ngaben.
GesSyn 1817, 610.
Gesdyn 1818,
Gesdyn 1817, 487
Vgl Kampmann 126
s entsteht dıe interessante Dob der Begriff „ungesauertes rot““ eindeutig FCWE-
SC1I] ist. (a) Der Bericht besagt, „„Hınsıchtlich des } etzteren (SC. des Abendmahls) VOCTI-

einigte sıch dahın, gemälß der deutlıchen Stiftung des Erlösers ungesauertes
Brod ebrochen und mit Jesu . Einsetzu oder vielmehr Darreichungsworten
(Luc. 221 ausgetheilt werden sollte“‘“ Gesdsyn 1017 544) Es wird nıcht gESALT, iNnan
habe sıch auf den Hagener Rıtus geein1pt, doch kann uch nıcht schon dus Zeıtgrün-
den der Berliner Rıtus gemeint SC1InN (SO Kampmann 12/ Wenn keine Fehlintor-
mation vorliegt, haben dıe Retormierten Hamm „ungesauertem Brot““
brot verstanden. Dafür spricht, Herzogtum Nassau, WIE berichtet, eEiINeE mit
dem Berliner Rıtus übereinstimmende Horm gyebraucht und das TOL mi1t Hefte gebak-
ken wurde, also ungesauert 99  Die Hostie Ol  er das Brot) werden nach folgender
Vorschrıift gefertigt. /we1i Tage VOI dem Communiontage werden aus vorzüglich re1i-
9714001 und weißem Werzenmehl, das mit Miılch und ein wen1g Hefen 7 einem
seCtzZt worden, oroße Brote VO|  - bıs Pfund“ gebacken, USW. ireneon 1’ Heft 3‚
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meindeverein1gung ach teformıiertem Rıtus Die lutherischen (Gemeln-
deglieder waren darüber ungehalten un! ohten mMmit dem Besuch des
Abendmahls benachbarten utherischen (Gemeinden.?! uch der uthe-
rische Generalsuperintendent Bädeker protestierte be1 der Regterung
Arnsberg.”“ Diese gab dıe Beschwerde das Konstistorium weıter, ret
aber 1818, VO  5 einer Untersuchung die Hammer Predi-
gcCI Abstand nehmen, da s1e durch den Rıtus gerechtfertigt würden,
den der König Potsdam gefeiert habe Zudem se1i der retformierte Rıtus

In- und Ausland Gebrauch, un! Rıtus schaffe Unter-
schiede.° Die Regierung Arnsberg stellte sich damıt den Hage-
9058 Rıtus [ )as Konstistorium Badeker gleichen inne. Der
Rıtus der Hagener Synode se1 zudem nıcht normatıv die (Geme1in-
den.+

Der reformiterte Präases denger teilte Bädeker zudem die Erwartung
der reformiterten Klassen Hamm und Suderland>> mit, auf der ach-
sten Gesamtsynode UWUnna 1818 Brot gebraucht werden wüurde.>°° ade-
ker stellte seiner Antwort richtig, „ungesauertes Brot““ nıcht
„Weılßbrot“ sein könne un dıe Oblate utherischer Brauch se1.> / Kr
uürchtete auch die utorität der Gesamtsynode un! iıhres Beschlus-
SCS. Auf der Gesamtsynode Unna 1818 wurden dann Oblaten
gebrochen. och zeigte sıch, der agener Rıtus be1 vielen Refor-
mierten auf Widerstand gestoßen un: der Onsens zerbrechen
drohte

Wetter
Be1 der Gemeindevereinigung Wetter WAar Herbst 181 / beschlossen
worden, das Abendmahl 7weimal gemeinschaftlich gefeiert
werden würde, un mit einer orößeren Oblate, dıe gebrochen WUur-

de; die übrigen Abendmahlsfeiern der lutherischen Kirche Wetter-
orf un der reformierten Kırche Wetter-Freiheit sollten ach hert-

ZEILT der Bericht 4dUus Pommern VO 2941818 'eißbrot sC1 auf dem ande nıcht1822, 486. (C) Daß der Berliner Rıtus Weißbrot und nıcht gewi_ihnliches rOot me1nt,
beschaffen und SC1 uch Z kostspielig; Wendland (s Anm. 26), JBrKG 1  ' 1918,
100 und 1 > 9146

51 GesdSyn 1817, 584 vgl 593, 598
Gesdyn 1817,
Gesdyn 1817 603
Gesdyn 181/7,

55 LDie Klasse hatte siıch 235.1818 polemisch ()blaten und Hostien AUSPCSPILO-
chen; GesdSyn 181 83 125
GesSyn 1817 606.
Gesdsyn 1817, 606
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kömmlıchem Rıtus begangen werden.58 Faktısch WAareceil) dre1 VerL-

schıedene Rıten 1 Gebrauch. IDZ) auch dıie (Gemeindever-
Einwände gab, zudem die Abendmahlsform 1ı1NSs Gespräch.

Der reformierte Pfarrer Hengstenberg stellte schon Januar 1818
das heißt ach der ersten gernems amncn Abendmahlsfeıer, die Bedıiın
die Oblate mußte „stärker un brotähnlicher gebacken werden‘“. 59° IDIG
SCMEMSAINECN Abendmahlsfetiern wurden schon bald niıcht mehr be-
sucht.

Als 1 der Folgezeit dıe Gemeindevereinigung zerbrechen drohte,
machte Oberpräsident VO  - Vıncke. der l1ed der evangelischen (Gemein-
de 1 unster W: Aprıl 1819 folgenden bezeichnenden Vor-

‚e gemeinschaftliche Abendmahlsfeier sollte b gerade
wenigsten Gegenstand des / xwistes SCYN erjenige eEUuUEC Rıtus
ach welchem auf der Imärkischen Gesamt-|Synode das Abend-
mahl gefeyert wurde 1ST durchaus nıcht als derjenige anzusehen
welcher allgemein den (semeinden eingeführt werden SO
wurde als Annäherungsversuch VO' der Geitstlichkeit bey
der Synodalfeier des Reformationsftestes und der Union der (se1list-
lıchen Mintisterien Kıner Synode Anwendung gebracht, un
dıe auf der Synode versammelten Geistlichen WAaren eben WCNLS
Wıllens als ermächtigt, diesen 11CU: dıe CGemeinde fortzusetzen
Hs sollte auchbjedem Geitstlichen einleuchten durch-
AauUus nıcht wünschenswerth SCY, neben den bestehenden beyden
Fkormen och ein IIritte ganz CUu«C aufzubringen Meines Datür-
haltens ist zweckmäßiger und würdevoller Hınsıcht dieses
Punktes folgenden Weg einzuschlagen Beyde Prediger ere1in1-

CN sıch jedesmal das heilıge Abendmal gemeinschaftlich u-
theilen | D laßt sıch nıcht denken hıervon die Cin: der ande-

(Geme1inde geschweige Prediger den etzigen Zeeiten 1r_

gend einen Anstoß nehmen könnte Sınd die (GSemeinden s
verstanden bıs künftigen allgemeinen Vereinigung und
Festsetzung, dıe Aus den Verhandlungen der Behörden un Inter-

der Kırche hervorgehen FCINeT der bisher bestehen-
den beyden T1CU: eingeführt. Sind dıie (Gemeinden niıcht eiNver-
standen wir« alle Kränkungen des Glaubens und (sewls-
sens-Freyheit verhüten das Abendmal das einemal ach dem

Ges$S 1818 206
Gesdyn 1818 203 Bericht der Elberfelder Allgemeinen Zeiıtung VO: 73 2 1817

Gesdyn 1818 271
Gesdyn 1819 26()
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einen un! das andremal ach dem andern t1tus ausgetheilt. ] dDie-
Trennung minder auffallend machen un eine völlıge Ver-S hne alle Zudringlichkeit hebreich vorzubereiten, können

beyde Prediger gemeinschaftlich das Abendmal beyden For-
men austheilen, die Communionfeyer dıie Mitgleder
beyder Gemeinden FKıne ist, aber jeder Communicant dıie freye

hat, beym Communiciren entweder Brodt der Hostie
nehmen. Auf etztere Weise 7B auch der hiesigen e_
stantischen Gemeinde die Communion VO'  —$ beyden combinirten
Gemeinden auf dıe einträchtigste, nıcht geringsten auffallende
Weise gefeyert, hne irgendeiner Aaran Anstoß nımmt der
SEINC Gewissensfreyheit beschränkt fühlt; un: ist hier bereits

ekommen, bey der Abendmalsfeyer Osterfest dritt-
halb hundert Communicanten, unter welchen mehr als ZWCY Drit-
tel AuUuSs vormaligen 1_Lutheranern bestand, ohne alles TZureden un

sich selbst überlassen, sich einem ritus un dem
der rteformirten Kirche, vereinigten, obgleich fortwährend un
lange als noch irgend einzelnes Mitglied der Gemeinde skrupu-
1ös SC möchte, jedesmal Hostien neben dem Brodte auf dem Al-
tar aufgestellt werden.‘“

Im ntwurf der Ver urkunde VO Juni 1819 ein1igten siıch
beide Gemeinden auf den Hagener Rıtus für gemeinsame Abendmahls-
feiern. Daneben sollten beiden Kırchen auch Fetiern ach dem g-
wohnten Rıtus stattfinden.®°? Diese Regelung scheiterte.

Vınckes Vorschlägen ist ebenso interessant, eine allgemeine
Regelung Aussıcht steht, wIie auch, der Münstersche Rıtus als
Übergang Berliıner Rıtus gedacht ist. Der einheitliche Abendmahlsri-
tuUus VO  $ Hagen wurde kirchenamtlıch nıcht mehr gewünscht. Immerhin

ein wichtiges Klement der kiırchlichen Vereinigung der Mark g-
‘5 dem Lutheraner un Reformtierte ausdrücklıch zugestimmt
hatten.

Lippstadt
Die Auseinandersetzungen die gemeinsamen Abendmahlsteiern
Lippstadt Jahr 181585 sind nıcht recht durchsichtig. Kıs spielen die
terschiedlichen Abendmahlsrıiten eine Rolle, aber auch ein unrealistischer
Unionsenthusiasmus, persönliche Rıvalıtäten der arrer un finanzıelle
Gesichts unkte, die übernächsten Abschnuitt behandelt werden sollen.
Anfang Dezembcr 181 / 7zwischen den Pfarrern der dre1i lu-

Gesdyn 1819, 371 3 vgl 340, 2472
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therischen Gemeinden un! dem retformierten Pfarrer vereinbart worden,
das Abendmahl sechsmal un abwechselnd den vier
Kırchen felern. SO geschah auch der ersten Jahreshälfte 1818
Dann kritisterten aber die Reformierten, der oroßen Marıenge-
meinde außerdem das Abendmahl 7zweimal separat gefeiert worden sel;
ort werde jetzt monatlıch abgehalten.® Die Jakobigemeinde folgte
dem Beispiel der Marıengemeinde, während dıe Reformierten die g_
meinschaftlıchen Abendmahlsfetiern besuchten. S1e schlugen 11U);  — VOT, die

auf acht erhöhen, zweimal jeder Kırche gefeiert
werden könne. Kınige utherische Gemeindeglieder wollten jedoch
den gemeinsamen Abendmahlsfetiern außerhalb ihrer Kirche nicht te1l-
nehmen. Deren Namen, forderten die Reformierten, mussen aufgeschrie-
ben werden, ‚„‚damıt sie. weıl Ss1Ee siıch selbst VO der Vereinigung aus-

schliessen, besonders das heil]ige] Abendmahl empfangen können.“‘
Der Pfarrer der Marienkirche, Schliepstein, machte dagegen geltend,

keın Vertrag geschlossen un dıe Ausschließlichkeit dieser sechs
Abendmahlsfeiern nıcht vereinbart worden Nal uch mußlte das
Abendmahl anlaßlıch der Konfirmation remden Kiırchen stattfinden.
Die oroße Zahl der Verwandten könnte anderswo gemeint ist wohl
der rteformiterten Kırche nicht bequem unterkommen. se1 recht,
wenn eine Gemeindeversammlung A7Zu einberufen werde.® Sein Kır-
chenvorstand machte geltend, die der Abendmahlsgäste bei g..
mMeinsamen Fetiern geringer sSEe1 als be1nnelern. uch seien cdiese
Feiern den Keinen Kırchen unbequem.®° Pfarrer Buddeberg VO: der
Jacobikirche schlug vier gemeinsame Abendmahlsteiern VO  $ An
diesen Tagen sollten auch (Sottesdienste den übrigen Kırchen stattfin-
den, aber ach der Predigt sollten deren Pfarrer hınzukommen un be1
der Austeilung helfen:®/ SNrı gemeinsamer Abendmahlsfetiern also In-
terzelebration der Pfarrer.

Zarkularschreiben den Pfarrern der Kreissynode Soest
sprach sich den rteformterten Pfarrer Verhoeff AuUSsS: Wenn kein S
vernehmen Lippstadt zustande komme, könne dıie Synode und das
Konstistorium angerufen werden.®©® Von den Stolgebühren eine Re-
de mehr, un! auch der Abendmahlsritus wurde nıcht angesprochen. Be1i
den gemeinsamen Feiern scheint der Berliner Rıtus beachtet worden

63 Gesdyn 181 8’ 128
GesdsSyn 1818, 130.
Gesdyn 181 8’ 130 f
Gesdyn 181 8’ 133
GesdSyn 181 8’ 1326
Gesdyn 181 8‚ 137 ff
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sein.° Doch bedeutete eine Verweigerung des gemeinsamen Abendmahls
notwendig unterschiedliche Abendmahlsrıiten.

Es muß wohl Lippstadt einem Kompromuls gekommen se1in.
Die Vereinigu urkunde der Stfts- un! der Jacobigemeinde VO'!

47 Februar 1819 Abendmahlsfeiern „1m allgemeinen Bund*““ und
alle 1er Wochen abwechselnde Feiern der Sti1fts- und der Jacobikir-
Ch€.70

Weiıtere Entwicklung
Nachdem dıe rage: (O)blate der Brotr auch den naächsten Jahren nıcht

lösen wat,'! wurde auf der märkıschen Gesamtsynode 18728 beantragt,
auch das Brotbrechen freizustellen. Der Gebrauch der Eınsetzungsworte
sollte demnach eiNZISES Merkmal der Union sSe1n. Die Synode stimmte
Z das Konstistortum widersprach jedoch dem Beschluß. Die edu-
zierung der Hagen 181 7/ beschlossenen Konfessionsvereinigung WAr

damıt eingetreten.
IBG Frage bleibt, WAarumm dıe (Semeinden ihrem gewohnten Rıtus

zurückkehrten. Fürchteten dıe Reformierten als Minorıität ıhre Identi-
tatr der atte das Kiıntreten des Konstistoriums un des Mintisteritums
für den Berliner Rıtus, der aufs (sanze gesehen reformiert W: Ver-
wirrung un! Wiıderspruch be1 den Lutheranern gesorgt” der hatte sıch
dıe Finsıiıcht durchgesetzt, der Abendmahlsrıtus die Union 11WC-

sentlich warr

Unterschiede der Kirchenverfassung
Die beiden märkıschen Kirchenordnungen

In der Grafschaft WATCI) 7wel Kirchenordnungen oültig, die „Clevi-
sche und Märkische Kirchenordnung“ VO  ; 166272 und die 55  Clev- und

Dahlkötter, Union und Parochie Dıie Streitigkeiten ”wischen den evangeli-
schen Kirchengemeinden verschıiedenen Bekenntnisses Lippstadt. Fıne Quelle und
ihr geschichtlicher Hintergrund, JWKG J2 1998, 1372 (Zit. Dahlkötter)
Dahlkötter 134
Kampmann 131 ff |DITS Berliıner Geitstlichen anderten schon November 1817
den Berliner Rıtus, indem Se  1C uch (OQblaten zuließen, S1E 1U oroß sei1en
un! brochen werden könnten; H -1) Loock, Die Berlhiner Geitstlichen und die Uni0on
VO!  — 1817, JBrK G 6, 1985, /
I1 Ovenus, Kirchen-Ordnungen, } JDer Christliıch Reformirten (jemeinden den | An-
dern, Gülich, Cleve, Berge un! Marck, Duisburg 1754, Teıl 1’ 1
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Maärckische Evangelisch-Lutherische Kırchenordnung““ VO' 1687. 5 Ab-
sehen VO Inhalt differierten S1E auch der Ausführlichkeit un

tigkeıit. Die teformierte Ordnung berücksichtigte staärker die organıisator1-
schen FEınzelheiten unı daher die straffere UOrdnung. Die utherische

allgemeıner gehalten un wurde durch spatere Synodalbeschlüsse CL-

ganzt der korrigiert. Es fallt auf, den Protokollen der spateren Iu-
therischen Provinzialsynoden VO der „Kiırchenordnung un den Syn-
odalbeschlüssen“‘ die ede ist./4 Diese wurden ım ] 1797 VO  $ der Syn-
ode zusammengefalt, betraten aber dıe UOrdnung der Provinzialsyn-
ode. Durch die orößere Geschlossenheit Fragen der Kırchenverfas-
SUNS befand sich die rteformiterte Ordnung Vorteil gegenüber der Iu-
therischen. 1 diese Tatsache mußte sich be1 der ber eine unterte
Kirchenverfassung auswirken.

Wılhelm Bäumers Gutachten VO! Ür Februar 1817 ”

Bereits f Vorteld der Unionsverhandlungen, erstattete der retor-
mierte Pfarrer Bäumer, Kxperte Fragen der Kirchenordnung und
der Kirchenverfassung, Gutachten ber dıe „Vereinigung der beiden
protestantischen Synoden‘“. br spricht sıch dıe Vereinigung auUsS, be-
merkt aber: „Nur entsteht hierbei dıie oroße Frage: Wıe SO diese Vere1in1-
SUNg geschehen” IBIEG Verfassung der teformierten Kırche weıicht vie-
len Stücken VO  } der Verfassung der utherischen Kırche ab CC 76 Die Un-
terschiede betreffen die presbytertal-synodale UOrdnung. Hr zahlt dre1 Un-
terschiede auf. (1 Der Leıiter der Provinzialsynode wıird reformierterse1its
VO der Synode gewählt, lutherischerseits VO  @} der Regierung bestimmt.
Die utherische Synode ist also weniger selbständig un stärker VO taat
abhäng19. Kr atte hinzusetzen können: Der teformierte Präses wıird ach
einem jJeweils auf der nächsten Synode, NnNeu gewählt, der utherische
GGeneralsuperintendent lebenslang. (2)) Dite teformiterten Inspektoren (Su-
perintendenten) leiten den (semeinden dıe Predigerwahlen und führen
dıe atrer ein, S1e halten jährlıch Kiırchen- un Schulvisitationen abD, dıe
lutherischen nıcht. Hinzuzusetzen ware Die utherischen Subdelegaten
(Superintendenten) berichten jahrlich auf den Provinzialsynoden ber
ihre Gemeinden, aber Hand eines feststehenden Fragenkatalogs.‘’ Ste
bekamen dıie Intformationen wahrscheinlich auf den Klassensynoden VO'  a

R KG 3 $ 1941 1:,52
Göbell, Die evangelisch-lutherische Kıiırche in der (rafschaft Mark. Verfassung,

75 Text:
Rechts rcechung un! Lehre, 2’ Bethel 1961 699 (Zit. Göbell).XzESDYN 181 7, vol. uch 147271

3Obell 19 XVIT
(Ges$S .
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den Pfarrern (3i) Auf den rteformierten Klassensynoden nımMmMT AUS jeder
Gemeinde ein Presbyter teil, auf den utherischen nıcht Bäumer be-
schreibt die Praxıis, die aber auch be1 den Reformierten nıcht durchgehal-
ten wurde. uch der utherischen Kirchenordnung dıe Teilnahme
der Presbyter vorgesehen $ un

Bäumer sollte mMit diesen Eınwänden Recht behalten, als die Neukon-
stituterung unterter Kreissynoden September 1818 erfolgte, un

orößerem Maße, als se1in (sutachten erkennen aßt.

Die Gesamtsynoden Hagen und Unna

Auf der Hagener Synode September 1817 wurden Komm-itssionen
Ausarbeitung gemeinsamer Kirchenordnungen un -verfassungen einge-
setzt. Diese lagen September 1818 Unn: aber och nıcht VOYNR. AA
VOL hatte die Gesamtsynode sıch die Zeeit SCHOMUNCN, die beiden Kir-
chenordnungen von 1662 und 1687 verlesen und vergleichen, un
ıhre prinzipielle Übereinstimmung festgestellt. ® Nun ist der Begriff
Prinzipien “ mehrdeutig. Prinzip konnte bedeuten, beide Kiırchen

gemeinsam eine presbyterial-synodale Ordnung hatten, die Dıifferenzen
Eıiınzelnen aber_bleiben. Hatte Pfarrer Bäumer seine Be-

denken zurückgestellt? ] dies muß aNSCNOMMECN werden, weıl da Z7wei
schwerwiegende Gründe sprechen.

Zum einen hatten dıie märkıschen Pfarrer un: Synoden och VOL der
Hagener Synode den Berliner ntwurf einer Kirchenverfassung Bera-
tung zugesandt erhalten, dem dıe künftigen preußischen Synoden nur
och eine beratende Funktion hatten un eine Presbyter mehr teilneh-
inen sollten. ”” Dies widersprach völlıg der presbyterial-synodalen (JIrd-
NUN: Der ntwurf machte den Weg einer konstistorialen Kırchenlei-
(ung fre1. Lutheraner un Reformierte der Grafschaft Mark hatten da-
her allen Grund, Hagen die Übereinstimmung der Kıiırchenverfas-
SUNn: herauszustellen.

Der andere Grund W: ach dem Bekanntwerden des Berliner
Entwurfs siıch die Verteidiger der presbyterial-synodalen Ordnung getrof-
fen und 19 August 181 / die Dussburger Erklärung verabschiedet hat-
ten. In die kiırchenleitende Funktion der Synoden festgestellt und
die Ungültigkeit der Synodalbeschlüsse den festgelegt, eine
Presbyter mitgewirkt haben. Die Hagener Gesamtsynode atte diese
rundsätze angenommen.““

GesS 1817, 454.
Gesdyn 1817, 215 f£.

(} Gesdyn 1817, 455
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Die Neukonstituterung der Kirchenkreise

spater atte dıie Gesamtsynode Unna einem folgenreichen
Berliner Unionsprojekt zugestimmt, namlıch der Kinrichtung unterter
Kiırchenkreise. Sie wandte ein, vorher nıcht iıhre Zustimm
eingeholt worden se1.8! Offensichtlich atte nı1ıemand auf die Schwier1g-
keiten hingewlesen, dıe be1i der Vereinigung der bisherigen Klassen
(Kreissynoden) auftreten würden, der dıe KEınwände wWAaren nıcht gehört
worden. Die Durchführung rief eine weılitere Krise der UnıiLon hervor.

Die Zusammenlegung der s1teben utherischen un! vier rteformierten
Klassen gemeinsamen Kreissynoden se1it dem Sommer
181 / VO' erlın AuUSs betrieben worden; die Gesamtsynode Hagen atte
den Weg unterten, konfessionell gemischten Klassen geebnet.*“ Damlit

oroßer Schriutt auf die Vereinigung beschlossen, der das ar
sammenwachsen der Gemeinden verschiedener Kontftession beschleunt-

mußte
Dite Uıifferenzen den Kirchenordnungen Bezug auf gemeinsame

Klassıkalsynoden aber unbeachtet geblieben. Die Konsttuterung
dieser unterten Klassen für nde September 1815 angeordnet WOTL-

den, den versammelten Pfarrern waren aber eine der geringe nle1-
dazu gegeben worden. Die Versammelten mußten selbst aller

Fıle einen Onsens schaften.
besten ist der Gegensatz der Verfassungen be1i der Konstituterung

der Kreissynode Unna September verfolgen. Diese
mußte völlıg LICH AUS Zzwolf utherischen un: sechs reformierten (Gemein-
den gebildet werden: sS1Ee hatten WwIeE auch dıe utherischen (Gemeinden

verschiedenen Klassen angehört. Dıie Pfarrer kamen Aus 15 OUrten;
dre1 Orten bestanden Gemeinden beider Kontesstionen. Das Protokaoll

un! die Briefe des neuerwählten Superintendenten I'nppler General-
superintendent Bädeker VO' September und Oktober informie-
ren ber die KEreignisse Die folgenden Differenzen mußten überwunden
werden.

IB Zusammenlegung der reformierten un! utherischen Klassen
Keıin geringerer als der amtierende Präses der reformiterten Provinzialsyn-
ode, enger, der als Pfarrer einer der etroffenen (Gemeinden der Neu-
konstituterung beiwohnte, warft be1 der konstituterenden Sitzung

September 1818 och einmal die orundsätzliche Frage ach der
der Zusammenlegung auf. Kr verlangte, einen Supetrintendenten

Gesdyn 181 8?
Gesdyn 1817, 456 (1X.)
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wählen, sondern dıe zuständigen reformierten Inspektoren bzw. uthe-
rischen Subdelegaten Amt belassen das he1ßt, ıhn selbst als In-
spektor der bisherigen reformierten Klasse Unna-Kamen® un: den
Briefschreiber T'rıppler als Subdelegat der bisherigen lutherischen Klasse
Unna. Be1ide sollten ach dem Vorschlag Sengers der Kreissyn-
ode „gemeiınsam fungieren“‘.“ Er begründete dies mMit dem Beschluß der
Gesamtsynode Hagen, dtie Vereinigung der Synoden sSEe1 erst „ın ıhrem
vollem Umfang un unbedingt vollzogen‘“, Wenn dıe EUEC Kiırchenord-
NUNS un! -verfassung genehmigt se1.°° Im Klartext hıieß dies Erst WEn
der König dıie presbyterial-synodale Ordnung zugestanden habe, sEe1 dıie
Vereinigung volizogen; bis dahın blieben cAe beiden den bestehen,

aber gemeinsam. Senger übertrug diesen Beschluß falschliıch auf
d.ie. Kteissynogler_g wenn be1 der Konstituterung einwandte, „„dıe Ver-

der beiden Kırchen Ihabe och nıcht effectu stattgefun-
den“‘‘.90 Dies Miıßverständnis taucht schon auf der teformierten Separat-
synode 16 September 1818 Unna auf.87 Hs jedoch unbestre1it-
bar, eine Vereinigung der Klassen praktısch nıcht mehr ITuC
gemacht werden konnte, WEn dıe GGesamtsynode sıch wieder auflösen
sollte.®

Senger brachte als weiılteres Argument VOL.  D 55 dıe Inspektoren oder
Superintendenten nicht blos Vorgesetzte der Prediger ihrem Bezirk
sind, sondern auch Aufseher ber die (GSemehnmnden. Da aber diese och
nıcht vereinigt sind, wie kann mMan olauben, S1Ee be1 Visıtationen und
be1i (Pfarr) Wahlen dem Superintendenten folgen sollten. Wırd dar-
aAus nıcht lauter Unwillen und Verwirrung entspringenr““ 80 UDer Sinn des
Arguments ist: Eın Supertintendent kann nıcht einer (GSemeinde der
deren Konfesstion wirken, hne nruhe entstehrt. Senger stellt damıt
letztlich die Kirchenvereinigung überhaupt Frage.

Trippler beendete die Diskussion, indem als Subdelegat zurücktrat:
Sengers Vorschlag wurde amit die Grundlage ENTZ ogen un! die Synode

Neuwahlen gezwungen .

S Gesdyn 1817, DE
85 Gesdyn 1818, 278 V:

GesdSyn 1817, 455
87 GesdsSyn 1818, 284

Gesdsyn 1818,
Auch dıe Kreissynode Bochum beschloß 29.9.1818 .„„Die Synode betrachtet sıch
blos als eineE Fortsetzung des bisherigen (Classıkalverbandes mit dem Unterschiede,
auf dem nd der V ereinigung der beiden evangelischen Synoden eine bessere
Arrondirung der C(Classe S gefunden.“ +  ine Erklärung des Beschlusses fehlt GesdSyn181 8’ 296
GesSyn 181 284
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Der Kreissynodalvorstand (Moderamen)
Durch dener „Entwurf einer Kirchenverfassung“ eine Vorent-
scheidung getroffen worden. Im vorgeschlagen, dıe
Kreissynoden einen dreiköpfigen Vorstand der Kreissynode wählen soll-
ten: Superintendent, Assessorf, Scriba.? ” I diese Westfalen heute och
bestehende Ordnung entstammte der reformierten Kirchenordnung VO  ;

1662 79) Die utherische UOrdnung kannte dıe des Superin-
tendenten (Subdelegaten); der ebenfalls gewählte Scriba hatte eine E @-
tungsfunktion. Dieses Zugeständnis dıie Reformierten ermöglıchte die
Wahl. Es wurde ein Lutheraner, namlıch Trippler, Superintendent, ein
Reformierter Assessor un wieder ein utherischer Pfarrer Scriba. |Jas
F.rgebnis auspeWORCN.

Die Amtszeıit des Moderamens
Der CuUu«C Superintendent schlug als Amtszeıt fünf Jahre VOL. SO Ccs

Berliner Entwurf vorgesehen ($ Z 26) LDie rteformierte Ordnung
orderte gegen jahrlichen Wechsel 79); die utherische (JIrdn
schweigt diesem Punkt. Die utherische Praxis uneinheitlich.*?® IB
Mehrheit der Kreissynode beschloß eine dre1jährige Amtszeit.”

DIe Funktion des Superintendenten
.„Hier wurde viel gestritten‘“, berichtet 1 dppler.” Denn be1i den Refor-
mierten der Superintendent das Moderamen eingebunden, be1i den
1Lutheranern leitete der Supetintendent die Klasse alleine. 1 Jas Anliegen

Es 55  wurde viel daruüuber gesprochen, das Primat nie viel gelten
und nicht schart hervorgehoben werden dürfe.“ Trippler gestand,
ware deswegen beinahe VO': seinem Amt zurückgetreten.” Für das
retftormierte Bestreben, die Leitung synodal der durch mehrere Gewählte
auszuüben wIie auch jahrlichen Wechsel der der jJährlichen
Wahl des Inspektors seinen Ausdruck fand hatte keıin erständnıts.
er gewählte Superintendent hatte seiner Meinung ach doch einen Pr1-
MAL.

Die Mehrheit den eingeschlagenen Weg konsequent weiıliter un
beschloß, eilige Gutachten VO  $ allen drei Moderamensmitgliedern
eschlossen werden mülßrten; diese selien der Synode verantwortlich. Die

uÜ) Gesdyn 181/, 321
GesdSyn 1818, 778
Göbell 1’A
Gesdyn 1818, 718
Gesdsyn 181 8’ 275

05 Gesdyn 1818 776.
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reformierte antiıhierarchische Siıcht siıch durch I6 Es ist aber anNnzu
nehmen Hiıntergrund nıcht synodales sondern auch eMO-
kratisches Denken stand DDer Begriff „republikanisch“ begegnet
gleichzeitigen Dokumenten verschiedentlich

Wahl und Ordination der Prediger
Der Unterschied der Kıirchenordnungen trat hier nochmals ach
der reformiterten Ordnung VO: 1662 SC 143) leitet un: vollzieht der In-
spektor beide ach der lutherischen VO'  $ 1687 SS \A un der Präses
der Provinzialsynode der dıie Leitung der Wahlhandlung jedoch den
Subdelegaten; abtreten annn Die Kreissynode entschied sich wieder
die reformiterte Praxis: { Jer Superintendent Asstistenz des Assessors
un! Scriba führt beide Handlungen durch0U /

Allerdings hatte der Beschluß och Nachspiel Der VO Senger
gesprochene Fall trat namlıch sofort ID reformierte Pfarrstelle
Wıckede fre1 geworden un: mußte durch \WWahl besetzt werden er
utherische Superintendent Irppler mußte 11U'  $ einer reformierten (Je-
meinde die W.ahl leiten un! den neugewählten teformierten Prediger o_
dinieren bZzw eintühren Jetzt WAar diese Amtshandlung bertichtet,
Aufgabe des dreiköpfigen Moderamens der Kreissynode der auch
teformierter Pfarrer als Assessor gehörte 08 Der konnte Aus diesem
tunde niıcht en führen

Nun atte aber I'rıppler dıe Angelegenheit dem utherischen General-
superintendenten Bädeker brieflich vorgetragen.„ Das Konstistorium
mußte Bädeker drängen, sein Recht auf Ordiınation aufzugeben. ach
CINISCM Ögern dieser 00

Eröffnung der Synode durch eiNenNn (Sottesdienst
Dieser Punkt VO den Kıirchenordnungen nicht geregelt. Ks atte
sich herausgebildet, dıe utherischen Klassenversammlungen hne
einen die teformiterten mMmMit EiNEeEmM ottesdienst begannen I'rp ler be-
merkt ‚Hier wurde abermals sehr el durcheinander GeredeL Der

We oroß das Mißtrauen der Reformierten Alleinentscheidungen 1gte
/irkulieren 1eß Lie reformiterten Prediger unterschrieben niıcht GesdSyn 1818 285 Es
sıch als der gewählte Scriba das Protokall vervollständigte un! ZUT Unterzeichnung

be1 ihnen üublıch das Protokall Ende der Synode Z verlesen und A nNnTtTEeT-
zcichnen Gesdyn 1818 784
GesdSyn 1818 279

US (resdyn 181 779
Gesdyn 1818 286
Ges$S 1819

101 Gessyn 1818 776
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Berliner Entwurf sprach sich einen (sottesdienst A4AUS 102 Die Anwe-
senden den Gottesdienst, ohl wissend, dies Folge
atte beim Konsistorium zweitagıge Dauer des Synode bean-

werden mußte wahrscheinlich der Kosten Kın konfess10-
nelles Problem bestand diesem Punkt sicherlich nıcht.

Es zeigt sıch I die Neukonstituterung der Kreissynoden löste Ee1in! Kr1i-
der Un1i1on A4AuUSs Die beteiligten reformiterten Prediger wurden NU! g..

wahr sS1e MNU: ein! Minderheit WAaTenN Da S1Ce aber ihre alte UOrdnung
durchsetzen konnten hatten S1e WECNLS Grund, siıch beklagen Die Syn-
ode Unna un die Kreissynoden haben dıe Krise bewältigt un rasche
LOösungen gefunden |DITG teformierte Ordnung sıch Zumelst durch
och hinterließen dıie konfesstionellen Differenzen be1 CINISCH Mitglie-
dern MiBbehagen lıck auf die Konsequenzen der beschlossenen
Union.

Selbst WE} die preuliische Union gelegentliıch Ciner Verwaltungs-
nNn10N  CC abqualifiziert wird, die ber dtie Organisation (zumindest
auf der Ebene der Kirchenkreise) berührte konfesstionelle Grundsätze,
die nıcht leicht preisgegeben werden konnten Durchgesetzt atte sıch
nıcht S Verfassungsunion, sondern vielmehr Zusammenarbeit
der Pfarrer un! der testen allen geistliıchen un! weltlichen Fragen.
DDer Begriff der ‚Verwaltungsunion““, der dıe Lehre ausklammern
verkennt die geistliche Funktion der presbyterial-synodalen Ordnung,

Die Gemeindevereinigungen
Die Frage wurden Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum
vielfach dıiıskutiert. In ochum, Dortmund, Hamm, Hattingen, Lippstadt,
Schwerte, Westhoften, Wetter un Wıckede wurden Gemeindevereinigun-
SCH geplant'“>; Wattenscheid wurden die Verhandlungen wieder aufge-

IDdie Tahl erst verständlıch wenn bedacht wird,
der Mark unı ihren Nebenquartieren (Jrte MIt utherischen und
rtetformitierten Gemeinden gab 104

DDas Veto der Gesamtsynode Unna 1818

Auf der Gesamtsynode Unna legten dıe rteformterten Mitglieder des
Verfassungsausschusses Cinen Verfassungsentwurf VOT S1e beriefen sıch

102 Gesdyn 181 / 324
103 Gesdyn 1817 568 574 £ 603 f (esdyn 1818 100 104 f 116 ff 125 ff 147 ff
104 GeEsdSyn 1817 59 / 17U ippstadt Jortmund un! SOoest
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auf den Hagener Beschluß, ach dem ‚auf der Annahme un: Eınführung
dieser Verfassung die vollständige Ver der nn evanmn

schen Gemeinden unsers Landes beruht“‘.19> Der Hagener Vorbehalt, der
die Gesamtsynode betraf, wird L1U!  —$ auf die Gemeindevereinigung

ausgedehnt. Die Referenten ehnten diese aber keineswegs ab Ste legten
konkrete ‚„‚Grundsätze“‘ ZUFC Ver VO'  z S1e beinhalten: Kvange-
lısche Gemeinden mit CINEr Konfession behalten ihre Grenzen, doch
gehören auch dıe Angehörigen der anderen Konfession dieser (se-
me1linde. Gemeinden mMit Z7wel Konfessionen, die eine Simultankirche
besitzen, vereinigen sıch. (Semeinden mMmit Z7wel Konfessionen und Zzwel
Kirchen vereinigen siıch NUur dann, WCHN dıe vereinigte (GGemeinde weniger
als 000 Glieder hat. Anderenfalls bleiben 7wei (Gemeinden bestehen. St1e
einigen siıch aber ber die Parochialgrenzen. Die konfirmtierten (Gemenn-
deglieder mussen sich entscheiden, welcher (Gemeinde S1E gehören
wollen; dıe nichtkonfirmierten Gheder gehören Kiırche ihres Par-
och1albezirks Die Kreis- un Gesamtsynode überprüft dıe Festlegung
der Parochialgrenze. Predigerstellen dürfen aufgehohen werden,
wenn eine Vakanz eintritt, wWwWenn die Seelenzahlen der vereinigten der
der einzelnen (Geme1inde 500 hegen und wenn wenigstens 2/3 der
stimmfähigen Glieder zustimmen. Der Hagener Vorbehalt weiıter.

Es wurden damıt erstmals praktische Grundsätze für (Gemeindever-
CIMSUNGCH vorgelegt. Ste zeigen, mit der Vereinigung Ernst gemacht
wurde, dıe konfesstonellen Gemeinden aber nıcht generell verschwinden
sollten. Es WTr eher eine Grenzbereinigung zwischen den konfessionsbe-stimmten (Gemeinden.

Die Gesamtsynode folgte dem ersten Vorschlag und nNnNAannte alle bis-
herigen Vereinigungen „voreilip““ un! 55  ‚un ber die weilteren
Vorschläge verlautet nıchts. IBZTS 1el W: Ver SCH mMit -
stimmung der Kreissynoden und der Gesamtsynode erfolgen sollten.1097/
Vereinzelte Angehörige der anderen Kontesstion gvab vielen (Gemein-
den. Nun sollten Angehörige der anderen Konfesstion ohne Kiırche
Ort der Ortsgemeinde eingeglhedert werden. Kıne Simultankıirche bestand

Dortmund!®®; für Unna wurde S1Ee vorgeschlagen. IDie Vereinbarung,
VO 7wel Pfarrern erhalte einer keinen Nachfolger, Wetter getrof-
fen worden. In Wattenscheid kamen die Verhandlungen erst ZUIN

schluß als dıie retormierte Pfarrstelle vakant wurde. Hiıntergrund der VOTLT-

gelegten ‚‚Grundsätze““ bıldeten also konkrete kirchliche Situationen.

105
106 Gesdyn 181 83
107

Ges$S 1818,
esdyN 181 8’

108 Gesdyn 1817, 594.
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Mıt dem Synodalbeschluß WAaren die Ver absprachen VO'
22 November 1817 Wattenscheid, VO' 2R Oktober 181 / Wetter
und auch VO: Oktober 1819 Unna aufgehoben. Natürliıch C
stierte das Konstistorium unster diesen Beschluß . „Die Synode
muß dıe beabsıichtigte Vereinigung auf eine Weise erschweren der

hemmen, sondern auf alle Weise erleichtern un befördern
Chm CC EKın Bestehen auf dem Rechtsweg zugestanden: Die Superin-
tendenten sollen sich einschalten. Dıie Genehmigung der Synodalverfas-
Sung stehe Aussicht:; s1e bilde also keıin Hemmnıis die Vereinigun-
CN wurde optimistisch erklärt.19°

Kirchliche Gebäude un! Fonds

Schon fruh Preußen als Hındernis be1i Gemeindevereinigun-
SCHh benannt, Gemeinden könnten sich nicht ber dıie künftigen Besitz-
verhältnisse CINISECN Wenn reiche und Gemeinden den Z/usammen-
schluß berieten, scheiterte dieser nıcht selten Geldf£r

Der Kön1g befahl Dezember 1814 / dem Minister VO Alten-
stein, ber dıie Hındernisse der Union den Gemeihnden berichten
un:! sich dabei insbesondere Außerung des Kanzlers der Universität
Halle, Niıemeyer, aubern, dıie Verschiedenheit der Pfarrbesoldung STE-
he einer Vereinigung CI Altenstein legte Aprıl 1818 dem
König ein ausführliches (sutachten VOTR. Darın führt AU:  N

‚Es besitzen namentlich dıe reformirte[n] Kırcheln], deren Fonds
und Stiftungen den Preußischen Landen oroßentheils durch dıe
uld des ihrem Bekenntnisse übergegangenen Regentenhauses
begründet worden, mehrere Stiftungen, Armen- un Watisen An-
stalten, Kiırchen- und Sch ater. welchen die Conftesstionsver-
wandten ein ausschließliches (= haben nıcht ohne .rund
behaupten, und VO  - denen SiE daher nıcht wuünschen können,
dieselben Dey der bevorstehenden Fıniıgung entweder auf die
evangelische Gesamtkirche oder, wWenn EeTwWw: S1E un die 217 (3e-
meinden einer Vereinigung aufgefordert und veranlaßt werden
sollten, auf die Mitglieder der vormals utherischen Kırche über-

en.  c 110

tenstein schlägt VOTL, be1 einer Vereinigung einem Rıtus un: einer
Kirchengemeinschaft sollten dıie Gemeinden bestehen bleiben und ıhre
Kassen USW. behalten können. Daneben soll Cs die „völlıge Vereinigung“‘geben, be1 der alles den (sesamtbesitz übergeht. Er auf diese Weise

110 Gesdyn 1818 01
109 GesSyn 1818 368
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den Fortgang der UnıiLon retten. hne clas 1e] der „Verschmelzung“ der
Gemeinden auUus dem lıck verlheren.

IIen schwierigeren bıldeten das Beichtgeld und die Stolgebühren.
nte1l der Besoldung unterscheide sıch be1 den utherischen und

dem reformterten Pfarrern erheblich. WDas Problem taucht 181 8/ 19 der
Mark Wellinghofen auf und derselben wie Ss1e VO

tenstein beschrieben worden war.!!! uch Lippstadt spielte be1i den
Auseinandersetzungen dıe Vertellung des Abendmahlsopfers eine olle.
I Der reformierte Pfarrer schrıieb: „n Ansehung des fers auch
kein deter Verdacht entstehen, als ob Prediger Schaden leide,

s rechtlich getheit d“ Wıe diese Tetlung des Abendmahlsopfers
erfolgte, wird nıcht Offensichtlich erhielt aber nıcht jeder Pfarrer
das eld seiner Gemeindeglieder, denn der teformierte Vorschlag fahrt
fort: ‚„Stattdessen kann auch jeder Communicant auf das papier, worinn

das eld wickelt, die Kırche schreiben, WOZU gehört, Idas he1ßt,]
dıe Communicanten Aus der Stifts-, Marıenkirche und Jacobikirche könn-
teln| blos die Paar Worte Stiftskirche, Marıenkirche, und die Communi-
CAanten aus unserertr (Gemeinde könnten auf das Papier Brüderkirche
schreiben, hierdurch wurde auch dieses Hinderniß gehoben seyn.““ 112

Verbreiteter sind indessen dıe Schwierigkeiten be1i der TZusammenle-
SUNs des Besıitzes be1 Gemeindevereinigungen. In den Jahren 818/19

dre1i Gemeindevereinigungen ein konkretes Stadium: Watten-
scheid, ©  er un Unna Be1 drohte Scheıitern, be1 dem im-
iNer dıie Besitzfrage Vordergrund stand. Be1 allen waren die ungenu-
gende Pfarrer- und Schullehrerbesoldung un der desolate Zaustand der
kırchlichen Gebäude einer der beiden Gemehmden der außere Grund
der Zusammenlegung. Aus Unionsenthustasmus allein erfolgt eine die-
SCT Vereinigungen. Nıcht zufällıg erhoben sich Stimmen, dıe bemängel-
ten. dıe Vereinigung Zusammenlegen der Kirchgebäude, Besol-
dungsverbesserungen un Neuabgrenzungen der Kirchengemeinden
stecken bleibe. In diesem inne außerte sich der Prediger Schneider auf
der Gesamtsynode WUnna 181 85 das Gerücht laufe u: CS gare schon
den Gemeinden.!!®

Fur das Konstistortum un dıie Re lerung Arnsberg standen eine
bessere Pfarrer- un Schullehrerbesoldung und die Instandhaltung der
Gebäaude be1 den Gemeindevereinigungen deutlıch Vordergrund. ABn
Zeuge der Vere1i Wattensche1i CC schreibt 31 Dezem-
ber 181 / Rheinisch-Westfälischen Anzeiger SOSar.

111 GesSyn 1818, 110
17 Gesdyn 1818, 128
113 GesSyn 1818, 3 5 (Fußnote b) 51 (Fulnote
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„Nıcht als wenn alle Kırchen zusammengeschmolzen werden
mußten Neıin ein Gemeinde ıhre Diener anständig selbst be-
solden und sammtlıche andere Bedürtnisse bestreiten kann und

un! dıe andere (Gemeinde des (Jrts dasselbe veEIMAaS un:!
S außerlich getxennt. Nur die Kummerpfarren, Kır-

chenspelunken und Bettelschulmeistereyen brauchen aufzuhören.““
Der Verfasser plädiert ein Vereinigung dıe Öffentlich NUur
durch dıe Aufgabe der Konfessionsbezeichnungen un! DE  CINSaAME
Abendmahlsfeiern bekundet wıird 114

Pfarrer Grevel Wellinghoten urteilte ‚NDer vänzlıchen Vereinigung
beyder iesigen Gemein[djen steht nichts Wege als das kiırchliche Ver-

|DITG reformierte (Gemeinde die wohlhabendere und atte
den lutherischen Pfarrer und den Schullehrer nterstutze: ImMusSsen 115 Die
Vereinigung scheint Aaus diesem tund gescheitert

] die Zusammen! Wattenscheid sind alter als die PICU-
Bısche Unıion eit 1808 wurden S1C verfolgt, zuletzt nochmals Herbst
1816 Als dann der Prediger Diergart die (semeinde verließ und Re-
formationstest 1817 keıin Pfarrer Verfügung stand, kamen

November dıe (Gemeindevertreter zZzusamımen und einigten siıch Dite
reformierte (semeinde hatte diesem e1itp och Glieder
die lutherische aber 1013 die reformierte wohlsitulert, dıe utherische

SO betrug das Pfarrgehalt hier 2326 aler dort 131 Beide (seme1n-
den hatten echlechte Schulhäuser und bezahlten ihren Lehrern (U-
gende Gehiälter. Das rteformierte Pfarrhaus das utherische
einem schlechten Zustand, Oberpräsident VO'  w} Vıncke ach der
Besichtigung dıe Übersiedlung des Pfarrers 11Ns reformierte Pfarrhaus
ordnete. Die retormierte Geme1inde atte einen kleinen Kirchenfonds, dıe
lutherische einen LDie Zusammenlegung erfolgte daher überwiegend aus
wiıirtschaftlıchen (Sründen un löste alle finanziellen Probleme Als der Iu-
therische Pfarrer spater aber die Bıldung einNeEes SCMEINSAME Kirchenvor-
standes un:! dıe Anweisung Kırchensitze der lutherischen Kiırche
verzogerte warf der teformierte Kiırchenvorstand VOTLT die Vere1in1-
SULNS LUr 4aus eigensüchtigen (GGrüunden betrieben haben

] die Gemeimndevereinigung Wetter erfolgte ZWAar 1 22 kto-
ber 1817 angesichts des bevorstehenden Reformationsjubiläums atte
aber maßgeblıch Hnanzıelle (sründe eide (Gemehnmden waren kleıin
vab 730 Lutheraner und 286 Reformierte 16 Im Bericht das Minister1-

erlin werden die wirtschaftlıchen (Gründe die V ereinigung klar

114 Gesdyn 1818, 155
115 GesdsSyn 1818, 110.
116 Gesdyn 1818, 206.
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ausgesprochen: ‚1a NU:  e der Unterschıied der Confesstionen aufhörte,
wurde CS selbstsprechend un! dtie Augen fallend. be1 der Lage
SCTS (Jrts un der geringen Seelenzahl, auch künftig ein Prediger CIT-

forderlich SCY, dadurch Pastorat-, Kırchen-, Schul-, Armen- und Ku-
etere1-Fonds mMit Erleichterung dıe Gemeine, au das zweckmälig-
STE fundıret, manches uns och ehlende (sute un Gememnnützige,
UWUNMNSCIE Kräfte M1U] och schwach sind, sichersten erreicht
de CC 117 Die beiden Prediger teilten dem König dıe Gemeindevereinigung

November 1817 mit und unterließen nıcht, auf den Verlust des
Märkıschen Bergamts, das ach Bochum verlegt worden W: hinzuwe1i-
SC un! eine „Wiıederaufbauhülfe“‘ bitten.! 18

Da dıe reformierte Kırche Wetter-Freıiheıit, dıe utherische aber
Wetter-Dorf stand, W: wie erwähnt, eine begrenzte Vereinigung
möglıch, enn dıie beiden (Sottesdtienstorte blieben bestehen. Kıs ist aber
bezeichnend, der Finspruch die Vereinigung, die ir  G der CI-
sönlichen Bemühungen des KÖn1gs n1e zustande ruhn)j 1818
beim Schulgeld einsetzte. [Das VO den Eltern entrichtende Schulgeld

sechr hoch und konnte VO einigen Gemeindegledern nıcht aufge-
bracht werden.!!? In diesem hatten die Reformierten ‚„fast eine
Fonds“, und die utherische (GGemeinde mußte aushelfen.120 Viele me1ln-
ten. durch die Vereinigung Vom Schulgeld fre1 werden.!?! Vielleicht ist
dies der Grund das  5 dıe reformterten Lehrer dıe Vereinigung etrie-
ben.122 Doch werden die Umstände nıcht recht durchsichtig. Die Frage
des Abendmahlsrıitus (sıehe oben) un! andere konfesstionelle runde VCI-
mehrten bald die Vorbehalte die Vereinigung. Jedenfalls taucht
wiederholt das Argument auf, dıe Vereintgung habe 55  NUur die Fonds einer
Parte1 $< 123

In nna WAar die Baufälligkeit der kleinen reformiterten Kırche der
Grund, WAarum dıe Behörde beide Gemeinden Mar7z 1819 ZUSAamM-
menrietf un: ıhnen ein Simultaneum der lutherischen Kırche vorschlug.
Es ergab sich aber annn eiIne Mehrheit eine Gemeindezusammenle-

124 LDa die Amtshandlungen zwischen den Pfarrern wochentlich
wechseln sollten, konnte inan sich auch auf eine gleichmäßige Vertellung
der Stolgebühren einigen un: den beiden utherischen Pfarrern eine KEnt-

117/
115 Gesdyn 1818, 190
119 Gesdsyn 181 8> 199
120 Gesdyn 181 Ba

121 Gesdyn 181 8’ RI
GessSyn 181 8) 192

1272 Gesdyn 181 Ö, 221
123 Gesdsyn 1818 1/4
124 Gesdyn 1819 426
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schädigung das erminderte Beichtgeld anbieten.1?> Die Unionsur-
nde ist nıcht Nur wohlüberlegt, S1E beweist auch einen erheblichen

willen Liturgie, Abendmahlstorm un Gesangbücher werden
festgelegt; beim Katechismus gab offenbar eine Schwierigkeiten. Die
trüuheren Fehler be1 den Verhandlungen Wattenscheid und Wetter WUuTrL-

den sichtlıch vermteden.

Juristische Schwierigkeiten be1 der Gemeindevereinigung
S1ie werden bei der ersten Vereinigung Wattenscheid diskutiert. Die
Befragung aller Gemeindeglieder beti einer Gemeindezusammenle-

erforderlıch. Vor dem Verkauf niıcht mehr benötigter Gebäude
(Pfarrhaus, Schule) mußte dıe Bevollmächtigung Anderung der Be-
sitzverhältnisse Grundbuch geklärt werden. 126 Nur Wetter wurde
zunächst Zusammenhang mit der Gemeindevereinigung kein Verkauf
CrWOQCNH. Es SO hier lediglich darauf hingewiesen werden, den
theologischen, lıturgischen USW. Klärungen auch umständliche rechtliche
Prozeduren hinzukamen. S1e erleichterten dıe Gemeindevereinigungen
nıcht.

Der Unionskatechismus

Auf der Synode Hagen 1817 eine Kommission eingesetzt worden,
die sem kurzes, rein biblısch evangelisches Lehrbuch den Religions-
Unterricht der Jugend“ ausarbeiten sollte.!?/ Im 1818 wurde auf der
Gesamtsynode Unna 1818 Superintendent Zıiımmermann ZUim Vorstit-
zenden des Ausschusses gewählt; Jahr der Untätigkeit also verstr1-
chen. Laut 7Zimmermanns Bericht hatten die Mitglieder des Ausschusses
einzeln gearbeitet; der Tat hatten die Pfarrer Nonne, aup un: Fuhr-
mMannn eigene Entwürtfe vorgelegt.'“$ Die Kommisstion wurde Bescheid
des Konsistoriums zZu Synodalprotokoll gerugt. riet dazu, sıch
der Kommission zunachst ber die Ziiele verständigen und diese
schließend der Synode vorzutragen. '“

Nun dieser Grundkonsens versucht worden, aber
lungen. Mitglied der Kommisston, der Prediger Schneider AUuUS

125 Gesdyn 1819, 419 L
1727 Gesdyn 1818, 158 F£

1285 GesdSyn 1817, 454
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Gesdyn 1818, 1
Gesdyn 181 8> 268

2072



Schwelm, seine Meınung Jangatmig NO der ortrag VOrFr der
Synode abgebrochen werden mußte. In der Vierteljahrsschrift für Kırche,
Er lehnte einen Katechismus mit der Autorıität eines Bekenntnisses WIEKirchenverfassung, Kultus un Amtsführung‘““ führte ıhn nde.

den Heıidelberger der Luthers Katechismus als ‚Band der Eınıgun Cn ab
Das wurde heißben, ‚„„das oroße Wort eine CNLEC Form Izu| Zzwan-
CN

Hr widersprach Krafft und Gräber, dıe der Viıertehjahrs-
schrift!>2 sıch dafür ausgesprochen hatten, das Übereinstimmende Ka-
techismus Luthers un! Heidelberger Katechtismus als das eme1nsa-

un Wesentlıche anzusehen, das übrige aber als nıcht bıindend freizu-
stellen. Es kündigte siıch a konträre Ansıchten der märkıschen
Kommission aufeinanderstolßen würden. Der Prediger Bäumer wiederum
schlug VOTr, einen unterten Katechismus mit den Hauptstücken un: e1in1-
CM aNPC erläuternden ragen un! Antworten erstellen. Vor al-
lem sollten aber Bıbelsprüche abgedruckt werden.!

Schne1iders eigene Vorstellungen ber ein Lehrbuch für die Jugend
bleiben aber ratiıonalıstische Züge'l 54 UDer Jugendunter-
cht SO lebendig se1n, 4uUus Belehrung un! Antworten bestehen, dıe 55  ‚vON
Innen heraus““ kommen. Der Unterrichtende kann höchstens Satze die
Feder diktieren.!> Luther bemerke der Vorrede Zzu oroben Katechis-
iINUS Recht, jeder solle seine eigene Form wahlen. "Irotzdem hält
Schneider der Ausarbeitung eines Lehrbuchs die Jugend
fest.

solches nıcht zustande. !S6 Im Frühjahr 1819 erwartete das
Konstistortum och das CU«C Lehrbuch, als dem Katechismus
für Konfirmanden, verfaßt VO:  . Pfarrer Tewaag Uemmingen, zustimm-
te. 13/ Als Prediger atorp Bachum 1820 mMit demselben Ersuchen her-
‘5 erwähnte Konsıistorialrat Hasenklever Arnsberg dıe Vorbere1t-
tung eines allgemeinen Katechismus durch die märkısche Synode. Dem
Antragsteller wurde dıie Vorlage seines Manuskripts auf der Synode
Bedingung gemacht.'”“ Doch berichtete der Prediger Nonne Schwelm

130 1, Heft 181 8’Z
131 Ebd
132 1’ Heft 1818, 1  O
133 Gesdyn 181 8)
135 Vgl Gesdsyn 181 8‚ ff
1306

Ebd
Vgl Schneider, Katechismen Spannungsfeld Union. L )as Katcchismusprojekt
der möärkıischen (zesamtsynode Oln 1817 bıs 35 Frankfurt 1989 (FKuropäische

137
Hochschulschriften Reihe Theologie, Nr. 356) (Zait. Schneider).
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1823 die Katechismuskommisstion se1l och nıcht ZUSAIMMECNSE-
treten.15° Darauthin wurde auf der Synode 18223 dıe Auflösung der Kom-
mission beantragt. Die Synode folgte diesem Antrag jedoch nıcht und
verlangte dıe Vorlage eines Berichtes durch dıie Kommissıion, lehnte dıie
weilitere Bewillıgung Katechismen ab un! beschloß die Eınreichung
aller VO: den Pfarrern den Kındern diıktierten Katechismen. Auf der Syn-
ode 1824 ze1igte sıch, nıchts geschehen Nun wurde Prediger
Nonne Zzum Vorsitzenden gewählt und beschlossen, dessen Katechismus

den (Gemeinden zirkuleren lassen. uch 1825 konnte
Nonne kein Ergebnıis vorlegen. Als seine weiteren Versuche, die Pfarrer

Mitarbeit bewegen, scheiterten, erklärte dıe Synode 1826 das VOL-

läufige nde der. Arbeit einem einheitlichen Katechtismus, we1l die
Meinungen verschieden selen.140

Dieses FErgebnis zeichnete sıch schon 1818 ab. Allerdings lag
der issens der Folgezeit nıcht der konfesstionellen Dıifferenz, SOM-
dern dem Gegensatz 7zwischen einer aufklärerischen un! einer konser-
vatıyen Theologte. uch das Projekt des Untionskatechismus und
Unionsbekenntnisses damıt nıcht orundsätzlich gescheitert.

139 FEhd.
140 Schneider 118 ff
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